
Zusammenstellung des Abgleichs der KTA 3904 (RE 2016-11) 

mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ und deren Interpretationen 

KTA-Dok.-Nr. 3904/16/3 

(1) Nach Beschlüssen des KTA-Präsidiums auf seiner 94., 95. und 97. Sitzung am 19.03.2014, 19.03.2015 und am 23.09.2015 
soll für alle KTA-Regeln ein Abgleich mit den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke (SiAnf) und deren Interpretationen 
erfolgen. Es sollen die Anforderungen der jeweiligen KTA-Regel mit den Anforderungen der SiAnf und der zugehörigen Interpre-
tationen verglichen und auf Konsistenz überprüft werden. 

(2) Der vorliegende SiAnf-Abgleich für KTA 3904 (RE 2016-11) wurde von der KTA-GS vorbereitet und vom Unterausschuss 
ELEKTRO- UND LEITTECHNIK (UA-EL) auf seiner 79. Sitzung am 03.05.2016 diskutiert und einstimmig zur Vorlage an den KTA 
verabschiedet.  

(3) Der KTA nahm den vorliegenden Abgleich auf seiner 71. Sitzung am 22.11.2016 zustimmend zur Kenntnis. 

(4) In den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ (SiAnf) sind folgende Anforderungen enthalten, die den Anwendungs-
bereich der Regel KTA 3904 betreffen:  

a) Anforderung 3 „Technische Anforderungen“,

aa) Anforderung 3.1 „Übergeordnete Anforderungen“, 

ab) Anforderung 3.8 „Anforderungen an Warten“ 

b) Anforderung 6 „Anforderungen an das Betriebsreglement“

(5) Die Anforderungen nach (4) aa) werden in den Interpretationen I-3 „Anforderungen an die Leittechnik“ und I-5 „Anforderun-
gen an bauliche Anlagenteile, Systeme und Komponenten“ präzisiert. Die Anforderungen nach (4) ab) werden in I-7 „Anforderun-
gen an den Anlageninternen Notfallschutz“ präzisiert. Die Anforderungen nach (4) werden ebenfalls im Anhang 1, 3, 4 und 5 
weiter ausgeführt.  

(6) Die Konkretisierungen der Festlegungen aus den SiAnf sowie deren Interpretationen in KTA 3904 sind in der nachfolgenden 
Tabelle 1  dargestellt. 

(7) Inkompatibilitäten zwischen den SiAnf und den Anforderungen dem Regeländerungsentwurf KTA 3904 (RE 2016-11) 
bestehen nicht. 

Verweise 

SiAnf 2015-03 Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B2) 

Interpretationen 2015-03 Interpretationen zu den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke vom 22. November 2012, 
geändert am 3. März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B3) 

anwender
Die Regel KTA 3904 (2017-11) wurde inhaltlich gleich zum Regeländerungsentwurf KTA 3904 (2016-11) vom KTA verab-schiedet. Der vorliegende SiAnf-Abgleich gilt somit unverändert.
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

3 Technische Anforderungen 

3.1 Übergeordnete Anforderungen 

3.1 (2) Auf Maßnahmen und Ein-
richtungen der Sicherheitsebenen 
1 bis 4a sowie die Maßnahmen 
und Einrichtungen, die für Einwir-
kungen von innen und außen so-
wie bei Notstandsfällen erforder-
lich sind, sind bezüglich aller Be-
triebsphasen sicherheitsfördernde 
Auslegungs-, Fertigungs- und Be-
triebsgrundsätze anzuwenden 
(siehe auch Nummer 2.1 (13)), 
wie insbesondere: 

a) begründete Sicherheitszu-
schläge bei der Auslegung von 
Komponenten, in Abhängigkeit 
von deren sicherheitstechni-
scher Bedeutung; hierbei kön-
nen in Bezug auf den Anwen-
dungsfall anerkannte Regeln 
und Standards angewendet 
werden; 

b) Bevorzugung von inhärent si-
cher wirkenden Mechanismen
bei der Auslegung;

c) Verwendung qualifizierter Werk-
stoffe, Fertigungs- und Prüfver-
fahren sowie betriebsbewähr-
ter oder ausreichend geprüfter 
Einrichtungen; 

d) instandhaltungs- und prüf-
freundliche Gestaltung von 
Einrichtungen unter besonde-
rer Berücksichtigung der Strah-
lenexposition des Personals; 

e) ergonomische Gestaltung der
Arbeitsplätze;

f) Sicherstellung und Erhalt der
Qualitätsmerkmale bei Ferti-
gung, Errichtung und Betrieb;

g) Durchführung von wiederkeh-
renden Prüfungen in dem si-
cherheitstechnisch notwendi-
gen Umfang;

h) zuverlässige Überwachung der
in den jeweiligen Betriebspha-
sen relevanten Betriebszu-
stände;

i) Aufstellung und Anwendung ei-
nes Überwachungskonzepts 
mit Überwachungseinrichtun-
gen zur Erkennung und Beherr-
schung betriebs- und alte-
rungsbedingter Schäden; 

j) Aufzeichnung, Auswertung und
sicherheitsbezogene Verwer-
tung von Betriebserfahrungen. 

I-3 Anforderungen an die Leittech-
nik 

3 Auslegungsanforderungen 

3.2 Leittechnische Einrichtungen 
zur Ausführung von Leittechnik-
Funktionen der Kategorie A  

3.2 (14) Auf der Warte und in der 
Notsteuerstelle sind die durch die 
Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A ausgelösten Schutzaktio-
nen und Maßnahmen in dem Um-
fang darzustellen, der für die fest-
gelegten Aufgaben der Warte und 
der Notsteuerstelle notwendig ist. 
Dabei sind die durch die Leittech-
nik-Funktionen der Kategorie A 
ausgelösten Schutzaktionen und 
Maßnahmen zusammen mit ihren 
Auswirkungen auf den Prozess so 
in der Warte und in der Notsteuer-
stelle darzustellen, dass eine 
Überprüfung des Anlagenzustan-
des durch das Betriebspersonal 
zuverlässig und rechtzeitig mög-
lich ist. 

3 Anforderungen an 
Warte, Notsteuer-
stelle und örtliche 
Leitstände 

3.1 Allgemeine Anfor-
derungen 

Erfüllt. 

3.1 (13) Anforderung an die ergo-
nomische Gestaltung der Voraus-
setzungen für zuverlässiges Han-
deln des Personals 

I-5 Anforderungen an bauliche An-
lagenteile, Systeme und Kompo-
nenten 

8.2 Anforderungen an die Gestal-
tung der Arbeitsumgebung und Ar-
beitsmittel 

Anhang A Erfüllt. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

a) Alle absehbaren Tätigkeiten und
Maßnahmen mit sicherheits-
technischer Bedeutung in der 
Anlage auf den Sicherheits-
ebenen 1 bis 4 sind unter Be-
rücksichtigung ergonomischer 
Gesichtspunkte so zu gestal-
ten, dass die Voraussetzungen 
für das sicherheitstechnisch er-
forderliche Verhalten der in der 
Anlage tätigen Personen gege-
ben sind. Dies gilt auch für Tä-
tigkeiten, die in Bezug auf Ein-
wirkungen von innen oder von 
außen sowie aus Notstandsfäl-
len durchzuführen sind. Für die 
Sicherheitsebenen 4b und 4c 
beziehen sich die Anforderun-
gen auf Durchführbarkeit, Zu-
gänglichkeit und Strahlen-
schutz. 

b) Der Grundsatz entsprechend
der Nummer 3.1 (13) Buch-
stabe a ist auch auf die Gestal-
tung aller Arbeitsplätze, an de-
nen diese Tätigkeiten ausge-
führt werden, und aller Arbeits-
mittel, deren Einsatz für diese
Tätigkeiten vorgesehen ist, an-
zuwenden. Die vorgesehenen
Wege, auf denen das Personal
mit allen erforderlichen Arbeits-
mitteln an den Einsatzort ge-
langt, sind ebenfalls einzube-
ziehen.
Hinweis:

Zu den Arbeitsmitteln zählen unter
anderem: Informations-, Bedie-
nungs- und Kommunikationsein-
richtungen, Mess- und Prüfgeräte,
Werkzeuge und andere Arbeitsge-
räte, Transportmittel, Hebezeuge
und Anschlagmittel sowie Unterla-
gen mit Anweisungen und weiteren
Informationen zu auszuführenden
Tätigkeiten.

c) Bei der Umsetzung des Grund-
satzes der Nummer 3.1 (13) 
Buchstabe a sind alle Ein-
flüsse, denen die Ausführen-
den bei diesen Tätigkeiten am 
Arbeitsplatz und auf den vorge-
sehenen Wegen zum Arbeits-
platz ausgesetzt sein können, 
zu berücksichtigen. Dazu ge-
hören unter anderem Strahlen-
exposition, Raumklima, Be-
leuchtung und Beschallung. 

d) Der Grundsatz entsprechend
der Nummer 3.1 (13) Buch-
stabe a ist auch auf die Gestal-
tung der Arbeitsabläufe, der
Aufgabenverteilung zwischen
Mensch und Technik sowie der
Arbeitsteilung zwischen den
ausführenden Personen bei
diesen Tätigkeiten anzuwen-
den.

8.2 (1) Die ergonomische Gestal-
tung von Arbeitsumgebung und 
Arbeitsmitteln muss mit geeigne-
ten Bewertungsverfahren nachge-
wiesen werden. Der Nachweis soll 
in regelmäßigen Abständen wie-
derholt werden. Für die Bewertung 
können Simulationen, Experi-
mente, Erfahrungen mit vergleich-
baren Situationen oder einge-
führte wissenschaftliche Bewer-
tungssysteme herangezogen wer-
den.  

8.2 (3) Wesentliche funktionale 
Änderungen in der Anlage sowie 
ergonomische Änderungen in der 
Warte sollten vor Durchführung 
der Änderung beispielsweise mit-
tels eines Simulators überprüft 
werden. Das Personal muss vor 
Aufnahme der Tätigkeit an der ge-
änderten Anlage und insbeson-
dere in der Warte im erforderli-
chen Umfang geschult werden. 

A3 Neuartige Teile des 
Arbeitssystems 

Erfüllt. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

6 Anforderungen an das Be-
triebsreglement 

6 (1) Für den sicheren Betrieb ei-
ner Anlage sind schriftliche Anwei-
sungen zu erstellen, in denen fest-
gelegt sind: 

a) Ein hinreichend vollständiger
Satz an Vorgaben, bei deren
Einhaltung gewährleistet ist,
dass die Auslegung, die Über-
wachung und der Betrieb der
Anlage den Sicherheitsanfor-
derungen und Bedingungen
der Genehmigung entspricht.
Die Vorgaben müssen insbe-
sondere verfahrenstechnische
Grenzwerte, einzuhaltende An-
lagenzustände, Wirksamkeits-,
Verfügbarkeits- und relevante
Randbedingungen sicherheits-
technisch wichtiger Anlagen-
teile umfassen (Grenzwerte
und Bedingungen des sicheren
Betriebs).

b) Die Festlegung der Grenzwerte
und Bedingungen des sicheren 
Betriebs muss nachvollziehbar 
auf der Basis der Anlagenaus-
legung, der Sicherheitsanaly-
sen, der Genehmigungsbedin-
gungen und der Erfahrungen 
aus Inbetriebnahme und Be-
trieb begründet sein. Die Fest-
legung der Grenzwerte und Be-
dingungen des sicheren Be-
triebs muss alle Betriebspha-
sen umfassen. 

c) Handlungsanweisungen für den
Fall von Abweichungen von 
Grenzwerten und Bedingungen 
des sicheren Betriebs. 

d) Die Vorgaben, die einzuhalten
sind, um Ereignisse der Sicher-
heitsebenen 2 bis 4a, Ereig-
nisse aus Einwirkungen von in-
nen und außen sowie Not-
standsfällen zu vermeiden so-
wie zu beherrschen. Die Vorga-
ben müssen alle Maßnahmen
beinhalten, die zur Erhaltung
sowie zum Erreichen eines si-
cheren Anlagenzustands erfor-
derlich sind.

e) Die implementierten Notfallmaß-
nahmen und Handlungsemp-
fehlungen des anlageninternen 
Notfallschutzes. Die Einstiegs-
kriterien für deren Anwendung 
sind festzulegen. Es müssen 
Kriterien festgelegt sein, an-
hand derer festgestellt werden 
kann, ob die langfristige Einhal-
tung der Schutzziele gewähr-
leistet oder ein langfristig kon-
trollierbarer Anlagenzustand 
erreicht ist. 

4 Warte 

4.4 Ausstattung 

Anforderungen an 
den Notfallschutz lie-
gen nicht im Anwen-
dungsbereich der 
KTA 3904. (Ausstat-
tung der Räume des 
Notfallstabes) 

Erfüllt. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

f) Die erforderlichen wiederkehren-
den Prüfungen an sicherheits-
technisch wichtigen Maßnah-
men und Einrichtungen. 

g) Die für die Gewährleistung eines
sicheren Anlagenbetriebs rele-
vanten organisatorischen Re-
gelungen (Aufbau- und Ablau-
forganisation). 

h) Die Mindestanforderungen an
die Anzahl und die Qualifikation
des Personals sowie die perso-
nellen Mindestverfügbarkeiten
in der Anlage zur Sicherstel-
lung eines sicheren Anlagen-
betriebs und der Beherrschung
von Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 2 bis 4. Dabei sind
auch auslösende Ereignisse o-
der Folgeereignisse von Ein-
wirkungen von innen und au-
ßen sowie Notstandsfällen und
Personenunfälle zu berück-
sichtigen.

i) Die organisatorischen Voraus-
setzungen für den anlagenin-
ternen Notfallschutz. 

6 (2) Die Unterlagen gemäß Num-
mer 6 (1) müssen für das Personal 
auf der Warte und gemäß Num-
mern 6 (1) Buchstabe a bis d auf 
der Notsteuerstelle in leicht zu-
gänglicher und in übersichtlicher 
Form bereitgestellt sein. Alle für 
die Arbeit des Notfallstabs erfor-
derlichen Unterlagen sind in den 
Räumen des Notfallstabes verfüg-
bar zu halten. 

3.8 Anforderungen an Warten 

3.8 (1) Es muss eine Warte vor-
handen sein, von der aus das 
Kernkraftwerk sicher betrieben 
werden kann und von der aus bei 
Störungen und Störfällen Maßnah-
men ergriffen werden können, um 
das Kernkraftwerk in einem kon-
trollierten und sicheren Anlagenzu-
stand zu halten oder in einen sol-
chen zu überführen. 

3 Anforderungen an 
Warte, Notsteuerstelle 
und örtliche Leitstände 

3.1 Allgemeine Anforde-
rungen 

4 Warte 

4.1 Aufgaben 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

Erfüllt. 

3.8 (2) Außerhalb der Warte ist 
eine Notsteuerstelle vorzusehen, 
mit deren Hilfe bei Ausfall der 
Warte, einschließlich der in Be-
tracht zu ziehenden Wartenneben-
räume, wie z. B. Rangierverteiler 
und Elektronikraum, der Reaktor 
abgeschaltet und unterkritisch ge-
halten, die Nachwärme abgeführt 
und die hierfür wesentlichen Be-
triebsparameter überwacht wer-
den können. 

3 Anforderungen an 
Warte, Notsteuerstelle 
und örtliche Leitstände 

3.1 Allgemeine Anforde-
rungen 

5 Notsteuerstelle 

5.1 Aufgaben 

Erfüllt. 



KTA 3904 SiAnf-Abgleich   Seite 6 

Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

3.8 (3) Die Warte und die Notsteu-
erstelle sind so voneinander räum-
lich zu trennen, voneinander unab-
hängig mit Energie zu versorgen 
und derart gegen Einwirkungen 
von außen sowie aus Notstands-
fällen zu schützen, dass Warte und 
Notsteuerstelle nicht gleichzeitig 
außer Funktion gesetzt werden 
können. 

(Anhang 3) 

- Naturbedingte Einwirkungen 
(Erdbeben, Überflutung, Extreme 
meteorologische Bedingungen 
(Sturm, Schnee Blitzschlag, Verei-
sung, Starkregen))  

- zivilisatorisch bedingte Einwir-
kungen (Notstandsfälle) (Flug-
zeugabsturz, Anlagenexterne Ex-
plosion, gefährliche Stoffe) 

- Sonstige zivilisatorisch bedingte 
Einwirkungen (anlagenexterner 
Brand) 

4 Warte 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

(2) Die Warte ist min-
destens gegen die Aus-
wirkungen folgender Er-
eignisse und Einwirkun-
gen auszulegen:  

a) Störfälle innerhalb der
Anlage einschließlich
radioaktiver Strah-
lung,

b) Erdbeben,

c) Hochwasser und

d) Blitz, Sturm, Schnee-
last.

(3) Die Kraftwerksan-
lage ist so zu gestalten, 
dass die Warte und die 
Notsteuerstelle nicht ge-
meinsam durch eines der 
folgenden Ereignisse 
ausfallen können: 

a) Flugzeugabsturz,

b) Gaswolkenexplosion
und gefährliche 
Stoffe,

c) Brand und

d) interne Überflutung.

Der Schutz gegen diese 
Ereignisse darf durch 
räumliche Trennung von 
Warte und Notsteuer-
stelle, mechanischen 
Schutz oder eine Kombi-
nation davon erfolgen. 

(5) Die Warte ist so an-
zuordnen, zu gestalten, 
abzuschirmen, zu schüt-
zen, zu beleuchten, zu 
belüften und mit Notstrom 
zu versorgen, dass sich 
das Personal auch bei Er-
eignissen nach den Ab-
sätzen 2 und 3 in der 
Warte aufhalten, sie be-
treten und verlassen 
kann. 

Absatz (5) sollte korrigiert 
werden. Diese Forderung 
könnte missverstanden 
werden, da die Ereignisse 
aus Absatz 2 und 3 ge-
meinsam für Warte und 
Notsteuerstelle anzuset-
zen sind. Dabei darf nur 
eines von beiden ausfal-
len. 

Textvorschlag: 

(5) Die Warte ist so 
anzuordnen, zu ge-
stalten, abzuschir-
men, zu schützen, zu 
beleuchten, zu belüf-
ten und mit Notstrom 
zu versorgen, dass 
sich das Personal 
auch bei Ereignissen 
nach Absatz 2 in der 
Warte aufhalten, sie 
betreten und verlas-
sen kann. Dies gilt 
auch für Ereignisse 
nach Absatz 3, soweit 
die Warte dafür aus-
gelegt ist. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

3.8 (4) Die Warte und die Notsteu-
erstelle sind unter Berücksichti-
gung ergonomischer Gesichts-
punkte so zu gestalten, dass die 
Voraussetzungen für das sicher-
heitstechnisch erforderliche Ver-
halten der Beschäftigten gegeben 
sind. 

3 Anforderungen an 
Warte, Notsteuerstelle 
und örtliche Leitstände 

3.1 Allgemeine Anforde-
rungen 

3.2 Spezielle Anforderun-
gen 

Anhang A 

Ergonomisch-technische 
Gestaltung von Warte, 
Notsteuerstelle und örtli-
chen Leitständen 

Erfüllt. 

3.8 (5) Es müssen geeignete Alar-
mierungseinrichtungen und Kom-
munikationsmittel vorhanden sein, 
durch die allen in der Anlage anwe-
senden Personen von mindestens 
einer zentralen Stelle aus Verhal-
tensanweisungen bei Ereignissen 
auf allen Sicherheitsebenen gege-
ben werden können. 

I-7, 8 Anforderungen an die Notfall-
organisation 

8 (1) Detailanforderungen bezüg-
lich der Sicherheitsebenen 4b und 
4c an die  

‒ Notfallorganisation, 

‒ Qualifikation und Schulung des 
vorgesehenen Personals, 

‒ Alarmierung und Kommunikation 
(intern und extern), 

‒ technische und räumliche Aus-
stattung der Notfallorganisa-
tion,  

‒ Lageermittlung und -darstellung 
für den Notfallstab und 

‒ Organisation und Durchführung 
von Notfallübungen 

sind in den „Rahmenempfehlun-
gen für die Planung von Notfall-
schutzmaßnahmen durch Betrei-
ben von Kern-kraftwerken“, Emp-
fehlung von SSK und RSK (2010), 
beschrieben. Eine darüber hinaus-
gehende Erläuterung ist nicht er-
forderlich. 

Notfallschutz liegt 
nicht im Anwendungs-
bereich der KTA 
3904. 

3.8 (7) Die für den Notfallstab vor-
gesehenen Räume müssen geeig-
net ausgestattet sein. Die Warte 
und die für den Notfallstab vorge-
sehenen Räume müssen unter 
den bei Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 4b und 4c zu erwar-
tenden Bedingungen sowie wäh-
rend der Durchführung von geplan-
ten Notfallmaßnahmen zugänglich 
und nutzbar bleiben. 

I-7, 8 Anforderungen an die Notfall-
organisation 

8 (1) Detailanforderungen bezüg-
lich der Sicherheitsebenen 4b und 
4c an die  

‒ Notfallorganisation, 

‒ Qualifikation und Schulung des 
vorgesehenen Personals, 

‒ Alarmierung und Kommunikation 
(intern und extern), 

‒ technische und räumliche Aus-
stattung der Notfallorganisa-
tion,  

‒ Lageermittlung und -darstellung 
für den Notfallstab und 

‒ Organisation und Durchführung 
von Notfallübungen 

sind in den „Rahmenempfehlun-
gen für die Planung von Notfall-
schutzmaßnahmen durch Betrei-
ben von Kernkraftwerken“, Emp-
fehlung von SSK und RSK (2010), 

Notfallschutz liegt 
nicht im Anwendungs-
bereich der KTA 
3904. 
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Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

beschrieben. Eine darüber hinaus-
gehende Erläuterung ist nicht er-
forderlich. 

Anhang 1 

Leitstand, örtlicher 

Einrichtung außerhalb der Warte, 
von dem aus Systeme überwacht 
und gesteuert werden können. 

2 Begriffe 

(1) Leitstand, örtlicher 

Ein örtlicher Leitstand ist 
eine Einrichtung außer-
halb der Warte, von dem 
aus einzelne Systeme 
überwacht und gesteuert 
werden können. 

H i n w e i s :  
Örtliche Leitstände befin-
den sich entsprechend 
ihrer Systemzugehörig-
keit an verschiedenen 
Orten im Kernkraftwerk. 

Erfüllt. 

Notsteuerstelle 

Einrichtung außerhalb der Warte, 
von der aus bei Ausfall der Warte 
der Reaktor unterkritisch gemacht, 
die Unterkritikalität aufrechterhal-
ten und die Wärmeabfuhr aus dem 
Reaktor nach dessen Abschaltung 
überwacht und gesteuert werden 
kann. 

(2) Notsteuerstelle 

Die Notsteuerstelle ist 
eine Einrichtung außer-
halb der Warte, von der 
aus bei Ausfall der Warte 
der Reaktor unterkritisch 
gemacht, die Unterkritika-
lität aufrecht erhalten und 
die Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktor nach des-
sen Abschaltung über-
wacht und gesteuert wer-
den kann. 

Erfüllt. 

Warte 

Der zentrale Ort von dem der Be-
trieb eines Kernkraftwerksblockes 
überwacht und gesteuert wird. Zur 
Warte zählen der Wartenraum und 
die Wartennebenräume. 

(3) Warte 

Die Warte (synonym: 
Kernkraftwerksblock-
warte) ist der zentrale Ort, 
von dem der Betrieb eines 
Kernkraftwerksblocks 
überwacht und gesteuert 
wird. 

H i n w e i s :  
Zur Warte zählen der 
Wartenraum und die 
Wartennebenräume. 

Erfüllt. 

Der Hinweis wurde in 
die Definition verscho-
ben. 

Anpassung? 

Anhang 3  Anforderungen an den 
Schutz gegen Einwirkungen von 
innen und außen sowie aus Not-
standsfällen 

1 Grundlegende Anforderungen an 
Schutzkonzepte gegen Ereignisse 
aus Einwirkungen von innen und 
außen sowie aus Notstandsfällen 

1 (9) Bei Funktionsuntüchtigkeit 
der Warte infolge von Notstands-
fällen ist sicherzustellen, dass die 
Anlage mit Hilfe von Notstands-
einrichtungen ohne Handeingriff in 
einen kontrollierten Anlagenzu-
stand übergeht und mindestens 
10 Stunden darin verbleiben kann. 
Darüber hinaus muss die Anlage 
mit Hilfe der Notstandseinrichtun-
gen in einen Zustand gebracht 
werden können, der die anschlie-
ßende Nachwärmeabfuhr über ein 

5 Notsteuerstelle 

5.1 Aufgaben 

Erfüllt. 
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Nachkühlsystem langfristig sicher-
stellt. Notstandsmaßnahmen, für 
die eine hinreichende Karenzzeit 
besteht oder für deren Auslösung 
durch administrative Maßnahmen 
Vorsorge getroffen werden kann, 
müssen nicht automatisiert wer-
den. Zur Langzeitbeherrschung 
des Notstandsfalls kann auf vor 
Ort vorhandene Hilfsmaßnahmen 
zurückgegriffen werden. 

1 (10) Für Notstandseinrichtungen 
gelten folgende Anforderungen: 

a) Komponenten und Teilsysteme
der Notstandseinrichtungen
sind gegen die zu betrachten-
den Notstandsfälle zu schüt-
zen.

b) Es ist sicherzustellen, dass die
Funktion der Notstandseinrich-
tungen nicht durch Schäden in
ungeschützten Anlagenberei-
chen unzulässig beeinträchtigt
werden kann. Dies gilt sowohl
für verfahrenstechnische Sys-
teme als auch für die Energie-
versorgung und die leittechni-
schen Einrichtungen.

c) Es ist sicherzustellen, dass
Fremdeingriffe und Fehlbedie-
nungen auf der Warte oder in
anderen nicht besonders ge-
schützten Anlagenbereichen
nicht zu einer unzulässigen Be-
einträchtigung der Funktion der
Notstandseinrichtungen führen
können.

d) An den Notstandseinrichtungen
dürfen weder aus betrieblichen 
Gründen noch zu Prüfzwecken 
Eingriffe vorgenommen wer-
den, die, wenn sie im Not-
standsfall nicht mehr zurückge-
nommen bzw. zu Ende geführt 
werden können, zu einer unzu-
lässigen Beeinträchtigung der 
Funktion der Einrichtungen 
führen können. Dies gilt nicht, 
wenn gleichwertige Funktionen 
bereitgestellt sind. 

3 Anforderungen an 
Warte, Notsteuerstelle 
und örtliche Leitstände 

3.1 Allgemeine Anforde-
rungen 

Anhang A 

Erfüllt. 

Anhang 3 
Anforderungen an den Schutz 
gegen Einwirkungen von innen 
und außen sowie aus Not-
standsfällen 
3 Anforderungen zur Beherr-
schung von Einwirkungen von 
innen 

3.2 Ereignisspezifische Anforde-
rungen 

3.2.1 Anlageninterner Brand 

3.2.1 (1) Es sind Maßnahmen und 
Einrichtungen zum Schutz vor an-
lageninternen Bränden und deren 

4 Warte 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Präzisierung. 

4.5 Auslegungsan-
forderungen bezüg-
lich versagenauslö-
sender Ereignisse 
und Einwirkungen und 
Eingriffen von außen 

(2) Die Warte ist 
mindestens gegen die 
Auswirkungen folgen-
der Ereignisse und 
Einwirkungen auszu-
legen:  
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Folgewirkungen sowohl innerhalb 
als auch außerhalb von Gebäuden 
vorzusehen. Unzulässige Auswir-
kungen von Bränden und deren 
Folgewirkungen sind durch Vor-
kehrungen des aktiven und passi-
ven Brandschutzes zu verhindern. 

3.2.1 (2) Die Brandschutzmaßnah-
men sind so zu planen und auszu-
führen, dass eine gestaffelte Ab-
wehr realisiert wird: 

– Es müssen geeignete Maßnah-
men und Einrichtungen vor-
handen sein, die die Entste-
hung von Bränden 

vermeiden. 

– Dennoch entstandene Brände
müssen frühzeitig erkannt und
bekämpft werden.

– Die Ausbreitung eines nicht ge-
löschten oder nicht selbst ver-
löschenden Brandes ist zu be-
grenzen. 

3.2.1 (23) Es ist sicherzustellen, 
dass auch im Brandbekämpfungs-
fall alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Gewährleistung des sicheren 
Betriebs und zur Beherrschung der 
Ereignisse der Sicherheitsebenen 
3 und 4a durchgeführt werden kön-
nen. 

a) Störfälle innerhalb
der Anlage ein-
schließlich radio-
aktiver Strahlung,

b) Erdbeben,

c) Überflutung und

d) Blitz, Sturm, 
Schnee.

(3) Die Kraftwerks-
anlage ist so zu ge-
stalten, dass die 
Warte und die Not-
steuerstelle nicht ge-
meinsam durch eines 
der folgenden Ereig-
nisse ausfallen kön-
nen: 

a) Flugzeugabsturz,

b) anlagenexterne
Explosion und ge-
fährliche Stoffe,

c) anlagenexterner
und anlageninter-
ner Brand und

d) interne Überflu-
tung.

Der Schutz gegen 
diese Ereignisse darf 
durch räumliche Tren-
nung von Warte und 
Notsteuerstelle, me-
chanischen Schutz o-
der eine Kombination 
davon erfolgen. 

3.2.2 Anlageninterne Überflu-
tung  

3.2.2 (1) Durch geeignete Maß-
nahmen oder Einrichtungen sind 
unzulässige Auswirkungen anla-
geninterner Überflutungen zu ver-
hindern. Zu diesen Maßnahmen 
und Einrichtungen gehören: 

– hochwertige Ausführung der Me-
dium führenden Systeme und 
Komponenten, 

– präzise Vorgaben für Instandhal-
tungsmaßnahmen an Medium füh-
renden Systemen und Komponen-
ten, insbesondere bei solchen mit 
hohem Überflutungspotential, 

– hohe Zuverlässigkeit gegen
Fehlauslösungen automatisch 
auszulösender ortsfester Löschan-
lagen. 

3.2.2 (2) Mögliche auslösende Er-
eignisse für eine Überflutung inner-
halb der Anlage sind im Rahmen 
einer Überflutungsanalyse zu iden-
tifizieren (z. B. Lecks, Aktivierung 
eines Löschsystems, menschliche 
Fehlhandlung, Absturz oder Ansto-
ßen von Lasten, Inbetriebnahme 
eines Systems nach Instandhal-

4 Warte 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Die Auslegung gegen 
interne Überflutung 
wird in den SiAnf 3.8 
(3) nicht gefordert. 

4.5 Auslegungsan-
forderungen bezüg-
lich versagenauslö-
sender Ereignisse 
und Einwirkungen und 
Eingriffen von außen 

(2) Die Warte ist 
mindestens gegen die 
Auswirkungen folgen-
der Ereignisse und 
Einwirkungen auszu-
legen:  

a) Störfälle innerhalb
der Anlage ein-
schließlich radio-
aktiver Strahlung,

b) Erdbeben,

c) Überflutung und

d) Blitz, Sturm, 
Schnee.

(3) Die Kraftwerks-
anlage ist so zu ge-
stalten, dass die 
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tungsmaßnahmen oder nach Anla-
genänderungen mit fälschlicher-
weise nicht eingebauten Absper-
reinrichtungen). Als Grundlage für 
die Auslegung von Vorsorgemaß-
nahmen dürfen abdeckende Ereig-
nisse definiert werden. 

3.2.2 (3) Ansammlungen von Was-
ser auf hoch gelegenen Strukturen 
(z. B. Kabelpritschen mit ungenü-
gender Entwässerung) sind in die 
Überflutungsanalysen einzubezie-
hen. 

Warte und die Not-
steuerstelle nicht ge-
meinsam durch eines 
der folgenden Ereig-
nisse ausfallen kön-
nen: 

a) Flugzeugabsturz,

b) anlagenexterne
Explosion und ge-
fährliche Stoffe,

c) anlagenexterner
und anlageninter-
ner Brand und

d) interne Überflu-
tung.

Der Schutz gegen 
diese Ereignisse darf 
durch räumliche Tren-
nung von Warte und 
Notsteuerstelle, me-
chanischen Schutz o-
der eine Kombination 
davon erfolgen. 

Anhang 3 
Anforderungen an den Schutz 
gegen Einwirkungen von innen 
und außen sowie aus Not-
standsfällen 
4 Anforderungen zur Beherr-
schung von Einwirkungen von 
außen sowie von Notstandsfäl-
len 

4.2 Ereignisspezifische Anforde-
rungen 

4.2.1 Naturbedingte Einwirkungen 

4.2.1.1 Erdbeben 

4.2.1.1 (1) Für den Standort sind 
ein Bemessungserdbeben und die 
zugehörigen Einwirkungen auf der 
Grundlage der Ergebnisse deter-
ministischer und probabilistischer 
seismologischer Standortgefähr-
dungsanalysen zu ermitteln. Für 
das Bemessungserdbeben sind 
die Intensität und entsprechend 
den zugehörigen seismotektoni-
schen Bedingungen auch maßge-
bende Magnituden-, Entfernungs- 
und Herdtiefenbereiche zur Ermitt-
lung der ingenieurseismologischen 
Kenngrößen anzugeben. Unab-
hängig von standortspezifischen 
Festlegungen ist bei der Ausle-
gung mindestens die Intensität VI 
EMS/MSK zu Grunde zu legen. 

4.2.1.1 (2) In Bezug auf die Ausle-
gungsanforderungen an Sicher-
heitseinrichtungen für den Fall ei-
nes Bemessungserdbebens gel-
ten die diesbezüglichen Regelun-
gen in Nummer 2.4 der „Sicher-
heitsanforderungen an Kernkraft-
werke“. 

4 Warte 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Erfüllt. 
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4.2.1.2 Überflutung 

4.2.1.2 (1) Die möglichen Ursa-
chen für eine Überflutung sind 
standortspezifisch zu ermitteln 
und zu berücksichtigen. Für Hoch-
wasserereignisse aufgrund hoher 
Wasserstände im Vorfluter sind 
ein Bemessungswasserstand und 
eine dazugehörige Überflutungs-
dauer festzulegen. Des Weiteren 
sind Starkregenereignisse auf 
dem Anlagengelände zu berück-
sichtigen. 

4.2.1.2 (2) Anlagenexterne Über-
flutungen dürfen die Sicherheit der 
Anlage nicht unzulässig beein-
trächtigen. In Bezug auf die Ausle-
gungsanforderungen an Sicher-
heitseinrichtungen für den Fall ei-
nes Bemessungswasserstands 
gelten die diesbezüglichen Rege-
lungen in Nummer 2.4 der „Si-
cherheitsanforderungen an Kern-
kraftwerke“. 

4.2.1.2 (3) Zum Schutz gegen an-
lagenexterne Überflutung können 
Maßnahmen und Einrichtungen 
des permanenten und 

des temporären Hochwasser-
schutzes angewendet werden, un-
ter Beachtung der Regelungen in 
Nummer 4.1 (5). 

4.2.1.2 (4) Neben der statischen 
Einwirkung durch den Wasser-
druck sind auch mögliche dynami-
sche Effekte (z. B. Wellenschlag 
oder Anprall von Treibgut) zu be-
rücksichtigen. 

4 Warte 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Erfüllt. 

„Hochwasser“ umbe-
nannt in „Überflutung“ 

4.5 Auslegungsan-
forderungen bezüg-
lich versagenauslö-
sender Ereignisse 
und Einwirkungen und 
Eingriffen von außen 

(2) Die Warte ist 
mindestens gegen die 
Auswirkungen folgen-
der Ereignisse und 
Einwirkungen auszu-
legen:  

a) Störfälle innerhalb
der Anlage ein-
schließlich radio-
aktiver Strahlung,

b) Erdbeben,

c) Überflutung und

d) Blitz, Sturm, 
Schnee.

(3) Die Kraftwerks-
anlage ist so zu ge-
stalten, dass die 
Warte und die Not-
steuerstelle nicht ge-
meinsam durch eines 
der folgenden Ereig-
nisse ausfallen kön-
nen: 

a) Flugzeugabsturz,

b) anlagenexterne
Explosion und ge-
fährliche Stoffe,

c) anlagenexterner
und anlageninter-
ner Brand und

d) interne Überflu-
tung.

Der Schutz gegen 
diese Ereignisse darf 
durch räumliche Tren-
nung von Warte und 
Notsteuerstelle, me-
chanischen Schutz o-
der eine Kombination 
davon erfolgen. 

4.2.1.3 Extreme meteorologi-
sche Bedingungen 

4.2.1.3 (1) Insbesondere folgende 
extreme meteorologische Bedin-
gungen sind standortabhängig zu 
berücksichtigen: 

– hohe oder niedrige Temperatu-
ren von Außenluft oder Kühl-
wasser, 

– lang anhaltende Trockenheit und
deren Auswirkung auf die Kühl-
wasserversorgung, 

– Sturm einschließlich Tornado,

4 Warte 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Erfüllt. 
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– hohe oder niedrige Luftfeuchtig-
keit, 

– Schneefall,

– Vereisung,

– Starkregen, Hagel,

– Blitzschlag,

einschließlich Begleiterscheinun-
gen, wie Salzablagerung auf 
elektrischen Isolatoren, Eintrag 
von Sand oder Aufwirbelung von 
Gegenständen. 

4.2.2 Zivilisatorisch bedingte 
Einwirkungen (Notstandsfälle) 
4.2.2.1 Flugzeugabsturz 

4.2.2.1 (1) Durch geeignete Maß-
nahmen und Einrichtungen ist si-
cherzustellen, dass durch einen 
Flugzeugabsturz die Sicherheit der 
Anlage nicht unzulässig beein-
trächtigt wird. 

4.2.2.1 (2) Die durch den Flug-
zeugaufprall induzierten Erschüt-
terungen sind zu berücksichtigen. 

4 Warte 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Erfüllt. 

4.2.2.2 Anlagenexterne Explo-
sion 

4.2.2.2 (1) Durch geeignete Maß-
nahmen oder Einrichtungen ist si-
cherzustellen, dass zu unterstel-
lende anlagenexterne Explosio-
nen die Sicherheit der Anlage 
nicht unzulässig beeinträchtigen. 
Dabei sind neben chemischen Ex-
plosionen auch Explosionen von 
Dampf-, Gas- oder Flüssigkeits-
wolken, Deflagrationen mit partiel-
ler Detonation (DDT) und physika-
lische Explosionen zu berücksich-
tigen. 

4.2.2.2 (2) Es sind lokale und 
großräumige Explosionswirkun-
gen zu berücksichtigen. 

4.2.2.2 (3) Geeignete Vorkehrun-
gen zum Schutz gegen die Aus-
wirkungen anlagenexterner Explo-
sionen sind insbesondere die Aus-
legung baulicher Anlagenteile und 
die Einhaltung von Sicherheitsab-
ständen. 

4.2.2.3 Gefährliche Stoffe 

4.2.2.3 (4) Entsprechend der Ein-
wirkung der gefährlichen Stoffe 
sind neben der erforderlichen Sys-
temauslegung (z. B. räumliche 
Trennung der Versorgungsöffnun-
gen für redundante Teilsysteme) 
insbesondere folgende Maßnah-
men und Einrichtungen in Be-
tracht zu ziehen: 
Anlagenbezogen: 

a) bei kurzfristig wirkenden gefähr-
lichen Stoffen – Unterbrechung 

4 Warte 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

Nur Auslegung gegen 
Gaswolkenexplosion ge-
fordert. 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Erfüllt. 

4.5 Auslegungsan-
forderungen bezüg-
lich versagenauslö-
sender Ereignisse 
und Einwirkungen und 
Eingriffen von außen 

(2) Die Warte ist 
mindestens gegen die 
Auswirkungen folgen-
der Ereignisse und 
Einwirkungen auszu-
legen:  

a) Störfälle innerhalb
der Anlage ein-
schließlich radio-
aktiver Strahlung,

b) Erdbeben,

c) Überflutung und

d) Blitz, Sturm, 
Schnee.

(3) Die Kraftwerks-
anlage ist so zu ge-
stalten, dass die 
Warte und die Not-
steuerstelle nicht ge-
meinsam durch eines 
der folgenden Ereig-
nisse ausfallen kön-
nen: 

a) Flugzeugabsturz,

b) anlagenexterne
Explosion und ge-
fährliche Stoffe,
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der Medienzufuhr (z. B. Lüf-
tungsabschluss), 

– Umstellung der Betriebs-
weise (z. B. Zuluft-/Abluft-
betrieb auf Umluftbetrieb), 

b) bei langfristig wirkenden gefähr-
lichen Stoffen 

– Inspektion potenziell beein-
trächtigter bzw. zur Vor-
sorge erforderlicher Ein-
richtungen, einschließlich 
Wiederkehrender Prüfun-
gen sowie 

– Reinigung dieser Einrichtun-
gen. 

c) Organisatorisch:

– Ausbildung des Personals,

– Schutz des Personals durch
z. B. Bereitstellung von
Atemschutzgeräten, Ein-
richtung von Bereichen mit 
autarker Medienaufberei-
tung (z. B. Klimatisie-
rung/Regenerierung). 

d) Zusätzlich:

– Nachweisgeräte für die jewei-
ligen gefährlichen Stoffe in 
den Versorgungsöffnun-
gen, in der Warte, auf dem 
Kraftwerksgelände und 
eventuell in der Nähe ge-
fährdeter Anlagenteile, 
vorrangig aber in der Nähe 
der potentiellen Gefahr-
stoffquelle, 

– Nachrichtenverbindungen zu
den Orten des Umgangs 
mit gefährlichen Stoffen, 

– Vermeidung des langfristigen
Kontakts mit korrosiven 
Stoffen, 

– schützende Beschichtungen
und 

– Sicherheitsabstände.

4.2.2.3 (5) Die Zugänglichkeit der 
Warte oder Notsteuerstelle und 
der dauerhafte Aufenthalt dort 
sind auch während der Einwirkung 
gefährlicher Stoffe im erforderli-
chen Umfang durch die Bereitstel-
lung von Schutzausrüstung si-
cherzustellen. 

c) anlagenexterner
und anlageninter-
ner Brand und

d) interne Überflu-
tung.

Der Schutz gegen 
diese Ereignisse darf 
durch räumliche Tren-
nung von Warte und 
Notsteuerstelle, me-
chanischen Schutz o-
der eine Kombination 
davon erfolgen. 

4.2.3.2 Anlagenexterner Brand 

4.2.3.2 (1) Durch geeignete Maß-
nahmen oder Einrichtungen ist si-
cherzustellen, dass anlagenex-
terne Brände die Sicherheit der 
Anlage nicht unzulässig beein-
trächtigen. 

4.2.3.2 (2) Neben der thermischen 
Einwirkung sind auch Verbren-
nungsprodukte wie Aerosole und 
toxische und/oder korrosive Stoffe 
zu berücksichtigen. 

4.5 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
und Eingriffen von außen 

5.3 Auslegungsanforde-
rungen bezüglich versa-
genauslösender Ereig-
nisse und Einwirkungen 
von außen 

Erfüllt. 

4.5 Auslegungsan-
forderungen bezüg-
lich versagenauslö-
sender Ereignisse 
und Einwirkungen und 
Eingriffen von außen 

(2) Die Warte ist 
mindestens gegen die 
Auswirkungen folgen-
der Ereignisse und 
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4.2.3.2 (3) Die Auswirkungen an-
lagenexterner Brände auf Lüf-
tungsanlagen und die Ansaugluft 
der Notstromdiesel sowie der 
mögliche Eintrag von Verbren-
nungsprodukten in Gebäude sind 
zu berücksichtigen. 

4.2.3.2 (4) Ebenerdige Schächte 
und Öffnungen von unterirdischen 
Versorgungseinrichtungen oder 
Gebäuden sind entsprechend ih-
ren sicherheitstechnischen Anfor-
derungen gegen Eindringen 
brennbarer Flüssigkeiten zu 
schützen. 

Einwirkungen auszu-
legen:  

a) Störfälle innerhalb
der Anlage ein-
schließlich radio-
aktiver Strahlung,

b) Erdbeben,

c) Überflutung und

d) Blitz, Sturm, 
Schnee.

(3) Die Kraftwerks-
anlage ist so zu ge-
stalten, dass die 
Warte und die Not-
steuerstelle nicht ge-
meinsam durch eines 
der folgenden Ereig-
nisse ausfallen kön-
nen: 

a) Flugzeugabsturz,

b) anlagenexterne
Explosion und ge-
fährliche Stoffe,

c) anlagenexterner
und anlageninter-
ner Brand und

d) interne Überflu-
tung.

Der Schutz gegen 
diese Ereignisse darf 
durch räumliche Tren-
nung von Warte und 
Notsteuerstelle, me-
chanischen Schutz o-
der eine Kombination 
davon erfolgen. 

4.2.3.3 Elektromagnetische Ein-
wirkungen  (außer Blitzschlag) 

4.2.3.3 (1) Elektromagnetische 
Störquellen außerhalb der Anlage, 
deren Einfluss auf das Sicher-
heitssystem, die Notstandseinrich-
tungen oder weitere für die Si-
cherheit erforderliche Einrichtun-
gen nicht vermieden werden kann, 
sind umfassend zu identifizieren 
und die möglichen Einwirkungen 
daraus zu bewerten. Die Betrach-
tung abdeckender Einwirkungen 
ist zulässig. Eine Analyse der 
elektromagnetischen Verträglich-
keit (EMV-Analyse) ist im erforder-
lichen Umfang durchzuführen und 
zur Prüfung vorzulegen. 

4.2.3.3 (2) Sofern elektromagneti-
sche Einflüsse von außerhalb der 
Anlage die Funktion von in Num-
mer 4.2.3.3 (1) genannten Einrich-
tungen beeinträchtigen können, 
sind Maßnahmen und Einrichtun-
gen zum Schutz ihrer Leittechnik 
gemäß ihrer sicherheitstechni-
schen Bedeutung vorzusehen. 

3 Anforderungen an 
Warte, Notsteuerstelle 
und örtliche Leitstände 

3.2 Spezielle Anforde-
rungen 

Erfüllt. 
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Anhang 4 

Grundsätze für die Anwendung 
des Einzelfehlerkriteriums und für 
die Instandhaltung 

4 Sicherstellung der Funktionsbe-
reitschaft sicherheitstechnisch 
wichtiger Einrichtungen 

4 (8) Abweichungen von Parame-
terwerten, die zur Gewährleistung 
des sicheren Betriebs in den Be-
triebsvorschriften der Anlage defi-
niert sind, sind dem Betriebsper-
sonal optisch und akustisch in der 
Warte zu melden. 

4 Warte 

4.1 Aufgaben 

4.3 Räumliche Anord-
nung 

6 Örtliche Leitstände 

6.3 Ausstattung 

Erfüllt. 

4 (9) Es ist sicherzustellen, dass 
bei einem Anforderungsfall dem 
Betriebspersonal alle für die Beur-
teilung der Funktionsbereitschaft 
und der Wirksamkeit der benötig-
ten Einrichtungen erforderlichen 
Informationen auf der Warte oder 
Notsteuerstelle zur Verfügung ste-
hen oder mit den in der Warte oder 
Notsteuerstelle verfügbaren Infor-
mationen einfach und schnell er-
mittelt werden können. 

4 Warte 

4.4 Ausstattung 

5 Notsteuerstelle 

5.2 Ausstattung 

Erfüllt. 

Anhang 5 

Anforderungen an die Nachweis-
führung und Dokumentation 

7 Grundlegende Anforderungen 
an die Dokumentation 

7 (2) Die Dokumentation hat fol-
gende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Anwendung eines Freigabe-
/Genehmigungsverfahrens,
das der Bedeutung des jeweili-
gen Dokuments angemesse-
nen ist,

b) eindeutige Kennzeichnung von
Dokumenten,

c) zeitnahe Aktualisierung von Do-
kumenten, insbesondere bei 
Änderungen an der Anlage, 

d) Kennzeichnung von Änderun-
gen und des Überarbeitungs-
status von Dokumenten,

e) Sicherstellung der Verfügbarkeit
gültiger Dokumente an den je-
weiligen Einsatzorten, 

f) zeitnahe Anpassung der zur Be-
triebsführung benötigten Doku-
mentation an den aktuellen An-
lagenzustand und Bereitstel-
lung im Bereich der Warte, 

g) Sicherstellung der Lesbarkeit
und Erkennbarkeit,

4 Warte 

4.4 Ausstattung 

5.3 Ausstattung 

Erfüllt. 



KTA 3904 SiAnf-Abgleich   Seite 17 

Anforderungen nach SiAnf Anforderungen  
nach den Interpretationen 

Umsetzung in  KTA 
3904 (RE 2016-11) 

Bewertung  
bezüglich KTA 3904 

h) eindeutige und widerspruchs-
freie Gestaltung sicherheitsre-
levanter operativer Anweisun-
gen,

i) Kennzeichnung und Verteilung
externer Dokumente an die je-
weiligen Einsatzorte, 

j) Verhinderung der Verwendung
veralteter oder nicht gültiger 
Dokumente. 

Tabelle 1: Abgleich der KTA 3904 (RE 2016-11) mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ und deren Interpretationen 




